
Vorwort 

Die Anfertigung der vorliegenden Arbeit, die in ihren wesentlichen Tei-
len in den Jahren 2002 bis 2006 während meiner Tätigkeit am Max-
Planck-Institut in Heidelberg und am Deutsch-Chinesischen Institut 
für Rechtswissenschaft der Universitäten Göttingen und Nanjing er-
folgte, hat mir mein Doktorvater, Herr Prof. Dr. Dres. h.c. Jochen Abr. 
Frowein, ermöglicht. Mein herzlicher Dank gilt ihm vor allem für den 
Freiraum, den er mir dabei gewährt hat, aber auch für seine Kritik, die 
mir vielfach Anregung war, meine Thesen zu überdenken. Auch dafür, 
dass ich am Max-Planck-Institut in Heidelberg mitarbeiten konnte, 
möchte ich ihm an dieser Stelle Dank sagen.  

Zu aufrichtigem Dank verpflichtet bin ich ferner all denen, ohne deren 
Unterstützung die Entstehung der Arbeit in dieser Form nicht möglich 
gewesen wäre. Vor allem chinesische Rechtswissenschaftler, aber auch 
Beamte beim Staatsrat der Volksrepublik China sowie im Department 
of Justice in Hongkong, haben die Thesen dieser Arbeit mit mir zum 
Teil zurückhaltend, zum Teil aber auch sehr offen diskutiert. Ich ent-
spreche dem ausdrücklichen Wunsch dieser Personen, sie hier nicht 
namentlich zu nennen. Für die Unterstützung bei der Recherche nach 
schwer zugänglichen chinesischen Quellen und bei schwierigen Über-
setzungsfragen danke ich den Mitarbeitern am Deutsch-Chinesischen 
Institut für Rechtswissenschaft. Mein besonderer Dank gilt dem dama-
ligen Direktor des Instituts, Herrn Prof. Dr. Christian Starck. Zu den 
Wissenschaftlern in Deutschland, die mir mit ihrem Rat zur Seite stan-
den, gehören Herr Prof. Dr. Sebastian Heilmann, Herr Prof. Dr. Robert 
Heuser und Herr Prof. Dr. Dr. Harro von Senger. Schließlich danke ich 
Herrn Prof. Dr. Peter Malanczuk für die freundliche Aufnahme an der 
City University of Hong Kong, an der diese Arbeit ihre endgültige 
Form bekommen hat. 

Die Arbeit wurde im Sommersemester 2008 von der Juristischen Fakul-
tät der Ruprecht-Karls-Universität als Dissertation angenommen. Für 
die zügige Erstattung des Zweitgutachtens im Rahmen des Promoti-
onsverfahrens danke ich Herrn Prof. Dr. Dres. h. c. Karl Doehring.  

Den Direktoren des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht, Herrn Prof. Dr. Armin von Bogdandy und 
Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Rüdiger Wolfrum bin ich für die Aufnahme der 
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Arbeit in die vom Institut herausgegebenen Beiträge zum ausländischen 
öffentlichen Recht und Völkerrecht sehr zu Dank verpflichtet. 

Schrifttum und Praxis haben haben nach Abschluß des Promotionsver-
fahrens noch bis Herbst 2008 Berücksichtigung gefunden. 

 

Hongkong, September 2008    Björn Ahl 
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